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Arbeitsrecht - ÜK 1          

Die arbeitsrechtliche Klausur

ArbeitsR, Rn. 1 ff.
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1. Variante:
• Reine Gutachtenklausur: 

Abhandlung mehrerer spezieller Einzelprobleme im Rahmen eines Gutachtens

• Gutachten mit prozessualer Einkleidung:  
Erfolgsaussichten eines Rechtsstreits zwischen AG und AN mit verschiedenen 
Klageanträgen

 1. Aufbauvariante:            2. Aufbauvariante:

Zulässigkeit
gemeinsame Prüfung von Antrag 1+2

Zulässigkeit

Die arbeitsrechtliche Klausur

Begründetheit
hier ist zu trennen

Antrag 1 Antrag 2

Antrag 1 Antrag 2

Zulässigkeit

Begründetheit Begründetheit

2. Variante:



HEMMER-METHODE ZU ÜK 1 

Im Ersten Staatsexamen begegnen Ihnen grundsätzlich zwei Arten von arbeitsrechtlichen Klausuren: In der reinen 
Gutachtenklausur sind mehrere spezielle Einzelprobleme im Rahmen eines Gesamtgutachtens zu lösen. Bei dieser 
Klausurvariante zählen v.a. das Problembewusstsein und ein guter Argumentationsstil.
Anders als bei den sonstigen zivilrechtlichen Klausuren hat das Gutachten in der Arbeitsrechtsklausur aber häufig 
einen prozessualen Rahmen. In der Regel wird es sich um eine Klage des AN mit mehreren Anträgen handeln (z.B. 
Kündigungsschutzklage mit Lohnfortzahlungsbegehren), in deren Rahmen aber auch der AG Gegenanträge (z.B. auf 
Schadensersatz) stellt. Gefragt ist dann nach den Erfolgsaussichten der Klage.
Innerhalb dieser Klausurkonstellation sind wiederum zwei Aufbauvarianten möglich: Zum einen kann jeder Klageantrag 
gesondert nach Zulässigkeit und Begründetheit geprüft werden. Zum anderen kann die Zulässigkeit aller Anträge zunächst 
zusammen geprüft und erst in der Begründetheit zwischen den einzelnen materiellen Anträgen getrennt werden.
Die letztere Aufbauvariante entspricht der arbeitsrechtlichen Praxis, vermeidet überflüssige Doppelprüfungen und spart 
damit in der Klausur wichtige Zeit! Zwingend ist die erste Aufbauvariante aber für den Fall, dass der zweite Antrag nur 
hilfsweise (i.d.R. für den Fall des Unterliegens mit dem ersten Antrag) gestellt wird, denn hier muss zunächst geklärt werden, 
ob die Bedingung für die Beschäftigung mit dem zweiten Antrag überhaupt eingetreten ist. 
Denken Sie daran: Arbeitsrechtliches Detailwissen allein genügt nicht für die gute Arbeitsrechtsklausur. Es wird vielmehr 
ein praxisorientierter Aufbau verlangt, den wir Ihnen hier vermitteln. Insbesondere im Hinblick auf das Zweite Staatsexamen, 
in dem die Arbeitsrechtsklausur zum Pflichtstoff gehört, zahlt sich eine sorgfältige Vorbereitung in dieser Hinsicht aus!
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Rechtsweg, Zuständigkeit und Zulässigkeit

ArbeitsR, Rn. 8 ff.
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I.  Rechtsweg zu den Gerichten, 
§§ 2, 48 ArbGG für Arbeitssachen

• keine Klageabweisung als unzulässig, sondern 
Verweisung an das zuständige Gericht gem. § 48 I 
ArbGG i.V.m. § 17a II-IV GVG

• In erster Instanz sind die Arbeitsgerichte zuständig
• Ausnahme: §§ 2a I Nr. 5, 98 II ArbGG (LAG)

• allg. Gerichtstand des Wohnortes bzw. Sitz des Be-
klagten: §§ 12, 13 bzw. 17 ZPO

• daneben besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsor-
tes, § 29 ZPO i.V.m. § 269 BGB bzw. § 48 Ia ArbGG

A) Rechtsweg und Zuständigkeit

II. Sachliche Zuständigkeit, § 8 I ArbGG

III. Örtliche Zuständigkeit, § 46 II S. 1 
ArbGG  i.V.m. §§ 12 ff. ZPO

B) Zulässigkeit der Klage

I.  Ordnungsgemäße Klageerhebung,  
§ 46 II S. 1 ArbGG, §§ 495, 253 ZPO 
(bei anwaltlicher Vertretung sind die 
§§ 46g, c IV Nr. 2 ArbGG zu beachten)

• kein Anwaltszwang, § 11 I S. 1 ArbGG
• Prozessvertretung durch Gewerkschaft oder Arbeitge-

berverband möglich, § 11 II S. 2 Nr. 4 ArbGG
• Zulässigkeit der Bruttolohnklage trotz Erfordernis des 

bestimmten Antrages gem. § 253 II Nr. 2 ZPO 

• Feststellungsanträge (vgl. ÜK 3)
• LeistungsanträgeII. Antragsartabhängige und sonstige 

Zulässigkeitsvoraussetzungen



HEMMER-METHODE ZU ÜK 2

Die ordnungsgemäße Klageerhebung ist in der Arbeitsrechtsklausur i.d.R. problemlos, da vor dem ArbG kein Anwaltszwang 
besteht. Beachten Sie aber die Möglichkeit, sich im Arbeitsrechtsprozess gem. § 11 II S. 2 Nr. 4 ArbGG durch einen Vertreter 
der Gewerkschaft bzw. des Arbeitgeberverbandes vertreten zu lassen. Lässt sich der AN durch einen Rechtsanwalt vertreten, 
so muss die Klage gem. § 46g ArbGG als elektronisches Dokument über das besondere elektronische Anwaltspostfach 
(beA), einem sicheren Übermittlungsweg i.S.d. § 46c IV Nr. 2 ArbGG, übermittelt werden. Wird das elektronische 
Dokument vom Rechtsanwalt selbst signiert, ist die qualifizierte elektronische Signatur nach § 46c III S. 1 Alt. 1 ArbGG 
entbehrlich, vgl. § 46c III S. 1 Alt. 2 ArbGG. Hierunter ist die Wiedergabe des Namens am Ende des Textes zu verstehen. 
Dies kann der maschinenschriftliche Namenszug unter dem Schriftsatz oder eine eingescannte Unterschrift sein. Für die 
maschinenschriftliche Unterzeichnung ist weder vorgeschrieben, dass (auch) ein Vorname zu verwenden ist, noch dass die 
Bezeichnung „Rechtsanwalt“ wiedergegeben wird.
Die Frage des richtigen Rechtsweges ist in § 2 ArbGG geregelt. Entscheidend für die Rechtswegeröffnung ist hier i.d.R. der 
Arbeitnehmerbegriff.
Arbeitnehmer i.S.d. § 5 ArbGG ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen Arbeitsvertrages in persönlicher Abhängigkeit tätig 
wird und damit seine Dienstleistung im Rahmen einer von Dritten bestimmten Arbeitsorganisation erbringt. Selbständig ist 
nach der allgemeinen gesetzlichen Wertung des § 84 I S. 2 HGB dagegen, wer seine Tätigkeit im Wesentlichen frei gestalten 
und seine Arbeitszeit selbst bestimmen kann. Entscheidend ist dabei nicht die jeweils gewählte Bezeichnung der Parteien, 
sondern die tatsächliche Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses.
Kann die Klage nur dann Erfolg haben, wenn der Kläger AN ist (z.B. Kündigungsschutzklage nach KSchG), so genügt zur 
Bejahung des Rechtsweges zu den Arbeitsgerichten die bloße Behauptung und Möglichkeit der Arbeitnehmereigenschaft, 
da diese Tatsachen in diesem Fall „doppelrelevant“ für 
die Zulässigkeit und die Begründetheit der Klage sind. Die Prüfung der Begründetheit darf dann nicht schon in die 
Zulässigkeit vorverlagert werden (sog. „sic-non-Fall“)!
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Die Feststellungsklage im Arbeitsrecht

ArbeitsR, Rn. 29 ff.
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I.  Allgemeiner Feststellungsantrag,  
§ 46 II S. 1 ArbGG i.V.m. §§ 495,  
256 I ZPO

• Ziel: Feststellung des Fortbestehens des AV über einen be-
stimmten Zeitpunkt hinaus bis zur letzten mündlichen  
Verhandlung

• Feststellungsinteresse aufgrund Prozessökonomie, da Fest-
stellung des Bestandes des Arbeitsverhältnisses Grundlage 
für eine Reihe von gegenseitigen Leistungsansprüchen ist

• punktueller Streitgegenstandsbegriff: Feststellung, dass AV 
wurde durch die „angegriffene“ Kündigung nicht aufgelöst 
wurde

• Feststellungsinteresse: Gefahr der materiellen Präklusion 
gem. §§ 4 S. 1, 7 (bei außerordentl. Kdg. i.V.m. § 13 I S. 2) 
KSchG

• Verbindung von punktuellem Kündigungsschutzantrag und 
allgemeinem Feststellungsantrag

• Auslegung: echte kombinierte Klage oder unselbständiges 
Anhängsel ohne eigenständige prozessrechtliche Bedeu-
tung?

• bei echter kombinierter Klage: Feststellungsinteresse für 
beide Anträge erforderlich

 ->  Kündigungsschutzantrag: §§ 4, 7 (13 I S. 2) KSchG
 ->  allgemeiner Feststellungsantrag: Möglichkeit weiterer  

 Beendigungstatbestände

Die verschiedenen Feststellungsanträge

II. Punktueller Kündigungs-
schutzantrag, § 4 S. 1 KSchG

III.  Kombinierter 
Kündigungsschutzantrag



HEMMER-METHODE ZU ÜK 3

Der allgemeine Feststellungsantrag nach § 46 II S. 1 ArbGG i.V.m. §§ 495, 256 I ZPO ist vom punktuellen Kündigungsschutzantrag 
gem. § 4 S. 1 KSchG zu unterscheiden (auch für diesen gilt aber § 256 I ZPO). Während der allgemeine Feststellungsantrag 
die Feststellung des Fortbestehens des Arbeitsverhältnisses über den Termin einer Kündigung hinaus bis zum Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Verhandlung anstrebt, wird bei einer punktuellen Kündigungsschutzklage nur festgestellt, ob das 
Arbeitsverhältnis durch eine bestimmte Kündigung aufgelöst wurde. Nach inzwischen geänderter Rechtsprechung des 
BAG ist der Prüfungsgegenstand einer punktuellen Kündigungsschutzklage erweitert worden (sog. „erweiterter punktueller 
Streitgegenstand“). Streitgegenstand ist inzwischen dreierlei:
1. Zur Zeit des Zugangs der Kündigung muss ein wirksames Arbeitsverhältnis bestanden haben.
2. Das Arbeitsverhältnis darf nicht anderweitig als durch die angegriffene Kündigung vor oder zeitgleich mit Ablauf der 
ordentlichen Kündigungsfrist der angegriffenen Kündigung beendet worden sein.
3. Das Arbeitsverhältnis wurde auch nicht durch die angegriffene Kündigung beendet.
Da nur die punktuelle Kündigungsschutzklage die materielle Präklusion der §§ 4 S. 1, 7 (13 I S. 2) KSchG verhindert, muss 
der AN diese Klage immer erheben, und zwar völlig unabhängig davon, ob das KSchG anwendbar ist oder nicht (vgl. § 23 I S. 
2, S. 3 KSchG). Sind seitens des AG weitere Kündigungen zu erwarten, so muss der AN aber nicht jede einzelne Kündigung 
gesondert mittels der punktuellen Kündigungsschutzklage angreifen, sondern er kann einen kombinierten Antrag stellen: 
Durch die punktuelle Klage wird dann die materielle Präklusion nach §§ 4 S. 1, 7 HS 1 KSchG verhindert, wogegen mittels 
des allgemeinen Feststellungsantrags automatisch alle weiteren Beendigungstatbestände bis zur letzten mündlichen 
Verhandlung mit in den Prozess einbezogen werden. Kommt eine neue Kündigung, muss aber aus dem allgemeinen ein 
punktueller Antrag „herausgeschält“ werden (§§ 46 II S. 1 ArbGG, 495, 264 Nr. 2 ZPO). Dies ist analog § 6 KSchG auch noch 
nach Ablauf von 3 Wochen möglich. 


